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§1 

Aufgabenreiche des Vorstandes 
 
 
1. Der 1. Vorsitzende, bei Verhinderung der Geschäftsführer, vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. 
Dem 1. Vorsitzenden obliegt die Überwachung und Einhaltung des Gesamtsportbetriebes. 
Die Postanschrift des Vereins ist jeweils die des 1. Vorsitzenden. 
 

 
2. Der Schriftführer führt die Protokolle über die Versammlungen. 

Im Verhinderungsfalle kann die Übernahme dieses Aufgabenbereiches vom Vorstand bestimmt 
werden. 

 
3. Der Geschäftsführer verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und 

Ausgaben. 
Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Geschäftsführers und des 1. Vorsitzenden. 
Laufende Ausgaben (Miete, Kfz. etc.) können vom Geschäftsführer selbständig beglichen weiden. 
Dem Vorstand ist jährlich Rechenschaft abzulegen. Abteilungsleiter rechnen gesondert ab.  

 
 
4. Dem Abteilungsleiter obliegt die Betreuung der Abteilungsmitglieder und die Überwachung dos 

Abteilungsbetriebes. 
Insbesondere obliegen ihm folgende einzelne Aufgaben: 

a. Verteilung der Abteilungstrainingszeiten  
b. Einteilung der Übungsleiter und Gruppen 
c. Heranführung und Förderung geeigneter Mitglieder zu Übungsleitern  
d. Verwaltung der Abteilungskasse 

Über die Kassenführung: hat der Abteilungsleiter Buch zu führen und hierüber jährlich dem 
Geschäftsführer gegenüber Rechenschaft abzulegen.  

 
 
 

§2 
Gebührenordnung 

 
Aufnahmegebühren: 

 
1. Die Aufnahmegebühr beträgt für ordentliche Mitglieder der Abteilung Judo einmalig 37.00 Euro  

 
Abteilungen die Verbindlichkeiten von mehr als 100,00 Euro eingehen, bedürfen der Zustimmung 
des 1. Vorsitzenden oder des Geschäftsführers. 
 
Passive Mitglieder haben keine Aufnahmegebühr zu entrichten.  
Sollte eine Übernahme in die ordentliche Mitgliedschaft Abteilung Judo erfolgen, ist die 
Aufnahmegebühr nachzuzahlen. 
 
Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr befreit.  
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Beiträge: 

 
2. Der Monatsbeitrag für ordentliche Mitglieder beträgt  

 
bis 18. Lebensjahr   5,50 Euro 
Schüler, Studenten, Arbeitslose   5,50 Euro 
Erwachsene   8,00 Euro 
Familienbeitrag(ab 3 Personen) 13,00 Euro 
Passives Mitglied   3,00 Euro 

 
Ehrenmitglieder sind beitragsfrei  
 
Beitragseinziehung: 
Die Beitragszahlung erfolgt per Bankeinzugsermächtigung quartalsweise. 

 
 
 

§3 
Sonstiges 

 
 
1. Mitglieder Vergütung von Startgeldern, Übernachtungen, Verpflegung und Reisekosten, wird vom 

Vorstand festgelegt. 
 

2. Bei Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung von Übungsleitern oder anderen 
Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung kann der Vorstand Mitgliedern, die bereits Übungsleiter sind 
und den Mitgliedern, die - ohne Übungsleiter zu sein - für eine Tätigkeit als Übungsleiter 
besonders -geeignet sind, ein Zuschuss zu den durch die Aus- oder Fortbildung entstehenden 
Kosten gewähren. Letztgenannten Mitgliedern wird ein Zuschuss nur unter der Voraussetzung 
gewährt, dass sie bis zu 2 Jahren nach Beendigung einer Aus- oder Fortbildungsmaßnahme dem 
Verein als Übungsleiter zur Verfügung stehen. Anderenfalls werden die gezahlten Zuschüsse 
zurückgefordert. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Vorstand in jedem Einzelfall 
gesondert. 
 

3. Vergütung von Übungsleiter und deren Assistenten wird, je nach Qualifizierung, vom Vorstand 
festgelegt.  
 

4. Sportbekleidung 
Die Anschaffung der Sportbekleidung (Trainingsanzug, Kampfanzug, usw.) ist von jedem Mitglied 
selbst zu tragen. 
 

5. Vereinsabzeichen 
Das Abzeichen wird dem aufgenommenen ordentlichen Mitglied gestellt. 
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§4 
Ehrverfahren 

 
 
Mitglieder erhalten bei Ehrung folgende Auszeichnung  
 

10-jährige Mitgliedschaft: Bronze-Nadel  
20-jährige Mitgliedschaft: Silber-Nadel  
25-jährige Mitgliedschaft: Gold-Nadel  

 
Weitere Ehrungen und Ausführungen bleiben dem Vorstand vorbehalten. 
Ein zum Ehrenvorstand ernanntes Mitglied hat Im Vorstand beratende Funktion aber kein Stimmrecht.  
 
 
 
 
Emden. den 20.12.2018  
 


